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Mit der Einführung der gesetzlichen 35-Stunden-Woche ab Februar 2000 
fü r Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten und 2002 für jene m it 20 
und weniger Beschäftigten stellt sich die französische Regierung der Plu­
ralen Linken2 in einen wohltuenden Kontrast zum neoliberalen mainstream 
und zur third way-Sozialdemokratie a Ia Blair und Schröder. Während die 
Arbeitszeiten seit Anfang der neunziger Jahre in den meisten europäischen 
Ländern stagnieren und in der angloamerikanischen Welt sogar steigen , 
schert Frankreich aus und verkürzt die gesetzliche Arbeitszeit auf 1 600 
Stunden pro Jahr. Im Vergleich dazu arbeiteten die Amerikaner 1 999 im 
Durchschnitt 1 976 Stunden.3 Für viele stellt sich die Frage, wie sich die 
Franzosen das leisten können - insbesondere in einer globalen Welt, in der 
für das Kapital keine Grenzen bestehen und ungünstige Verwertungs­
bedingungen , wozu kurze Arbeitszeiten im allgemeinen zählen , gemieden 
werden können. Für die Regierung der Pluralen Linken, die 1 997 völ lig über­
raschend die Wahlen gewann, stellte sich aber eine ganz andere Frage: 
Wie kann die Arbeitslosigkeit, die im selben Jahr 1 2 ,6% erreichte, gesenkt 
werden?4 

Die Umverteilung von Arbeit ist aber nur eines von mindestens zwei Zie­
len der 35-Stunden-Woche. Gleichzeitig soll sie - das hofft zumindest die 
Regierung - zu einer nachhaltigen Modernisierung von Wirtschaft und Ge­
sellschaft führen .5 Das Rezept dafür lautet Arbeitszeitverkürzung (AZV) für 
-flexibi l isierung. Darüber h inaus hat die Regierung ein umfangreiches 
Förderungssystem geschaffen ,  um den Unternehmen die Umstel lung auf 
die 35-Stunden-Woche zu erleichtern und ihre Konkurrenzfähigkeit im inter­
nationalen Wettbewerb zu erhalten. Im Endeffekt laufen die Förderungen 
auf eine gestaffelte Reduzierung der Arbeitgeberbeiträge hinaus. ln dieser 
Hinsicht ist die 35-Stunden-Woche gar nicht so unternehmerfeindlich, wie 
sie auf den ersten Blick erscheinen mag. 

Im ersten Kapitel sollen zentrale Bedingungen diskutiert werden,  welche die 
Einführung der 35-Stunden-Woche möglich gemacht haben. Die Kapitel 2 
und 3 behandeln die Planung und den konkreten Inhalt der Gesetze. Im letz­
ten Abschnitt werden erste Ergebnisse vorläufiger Evaluationen präsentiert. 
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1. Der Hintergrund 

Genauso wie in den meisten westlichen Staaten ist auch in Frankreich 
die Arbeitslosigkeit mit der Krise der Siebeziger Jahre sprunghaft angestie­
gen . Bereits die AZV 1 982 (Verkürzung von 40 auf 39 Wochenstunden) war 
als Maßnahme gegen die hohe Arbeitslosigkeit gedacht. G leichzeitig wur­
den noch von der sozialdemokratischen Regierung erste Flexibi l isierungs­
schritte eingeleitet (loi Oelebarre). Ab Mitte der achtziger Jahre wurde die 
Flexibilisierung der Arbeitszeit von konservativen Regierungen weiter voran­
getrieben (loi Seguin, quinquennale, Robien) .6 Die Flexibilisierung konnte an 
der steigenden Arbeitslosigkeit, die ab 1 992 durchgehend über 1 0% lag, 
nicht viel ändern. Unter zunehmendem öffentlichen Druck sah sich die kon­
servative Regierung gezwungen, Förderungen für Unternehmen einzufüh­
ren ,  die auf freiwi l l iger Basis Arbeitszeit verkürzten und dadurch Beschäfti­
gung schufen. Obwohl die quantitativen Effekte dieser Förderungen sehr 
bescheiden waren, zeigte sich doch eine gewisse Bereitschaft der Unter­
nehmer, eine AZV in Betracht zu ziehen, wenn sie dafür entsprechende Zu­
geständnisse erhielten. Diese Erfahrung war wichtig. Genauso wie die im­
plizite Anerkennung, daß zwischen Arbeitszeit und Beschäftigung ein Zu­
sammenhang bestehU 

Das 1 .  AubfY-Gesetz, das die zeitlich begrenzten Förderungen für jene 
Unternehmen regelt, die vor dem lnkrafttreten der 35-Stunden-Woche die 
Arbeitszeit verkürzen ,  steht in einer di rekten Kontinuität zu diesen Bestim­
mungen.8 Die Arbeitslosigkeit nahm unterdessen weiter zu. Nachdem die 
Arbeitslosigkeit bzw. die Kürzungen von Arbeitslosenunterstützungen 1 995 
zu einer massiven Protest- und Streikbewegung geführt hatte (Agir Contre 
/e Ch6mage) , nahm sie auch in der Wahlauseinandersetzung 1 997 eine 
prominente Stelle ein. Den Linken gelang es völl ig überraschend, die Wahl 
zu gewinnen, und die Verkürzung der Arbeitszeit wurde in der Folge in den 
Koalitionspakt der neuen Regierung aufgenommen.9 

Ein zweiter wesentl icher Faktor, der die Durchsetzung der gesetzl ichen 
35-Stunden-Woche möglich machte, bi ldet die spezifische Rolle des Staa­
tes in der französischen Gesellschaft. Viele gesellschaftliche und insbeson­
dere industrielle Verhältnisse, die in anderen Ländern zwischen den invol­
vierten Gruppen geregelt werden,  regelt in Frankreich der Staat. 10  Der aus­
geprägte Etatismus hängt zum einen mit der spezifischen Geschichte des 
französischen Nationalstaates zusammen und zum anderen mit der 
Schwäche bzw. dem konfliktarischen Charakter der Arbeitsbeziehungen. l n  
Frankreich ist es nichts Außergewöhnliches, daß der Präsident des Unter­
nehmerdachverbandes CNPF (im Oktober 1 998 in MEDEF umbenannt) 
von der Regierung gesetzliche Schritte verlangt, nachdem die Kol­
lektiwertragsverhandlungen zur Flexibi l isierung der Arbeitszeit zu keinem 
Ergebnis geführt haben. 1 1  Eine weitere französische Tradition , die mit der 
Ära der planification zusammenhängt, ist die Finanzierung eines vergleichs­
weise umfangreichen wissenschaftl ichen Apparates und die Einbeziehung 
von Sozialwissenschafterinnen in die Planung , Umsetzung und Evaluation 
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von Regierungspolitik. I m  Falle der 35-Stunden-Woche ist es durch das 
Engagement der Wissenschafterinnen gelungen , den öffentlichen Diskurs 
zur AZV zu entideologisieren und zu versachlichen. 

2. Die Planung der 35-Stunden-Woche 

Entgegen dem von deutschsprachigen Medien vermittelten Eindruck, bei der 
Einführung der 35-Stunden-Woche handle es sich um eine wenig durchdach­
te "ad hoc-Aktion" der neuen Regierung, existiert in Frankreich ein langer und 
substantieller Diskurs über AZV. Zum Teil sind Erkenntnisse einer jahrzehnte­
langen Forschung in die Konzeption der Gesetze miteingeflossen. Prinzipiell ist 
die Einführung der 35-Stunden-Woche so geplant, daß den Unternehmen kei­
ne zusätzlichen Kosten entstehen sollen. Nach dem Plan der Regierung sollen 
die Kosten gedrittelt werden: Ein Drittel soll durch Produktivitätssteigerung und 
Flexibilisierung finanziert werden; ein Drittel durch Lohnzugeständnisse der 
Beschäftigten, und das letzte Drittel übernimmt die öffentliche Hand durch För­
derungen für AZV.12 Nur bei strikter Vermeidung einer Mehrbelastung für Unter­
nehmer - so ein Regierungsberater - wäre es möglich, die erhoffte Schaffung 
von 700.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen bzw. einer Senkung der Arbeitslosen­
rate um 2% umzusetzen.13 Damit ist klar, daß die französische Regierung mit 
der Einführung der 35-Stunden-Woche definitiv keine Veränderung des Verhält­
nisses von Gewinnen und Löhnen beabsichtigt.14 

2.1 Produktivitätssteigerung 

Von historischen Studien ist bekannt, daß AZV meist mit einer Steigerung 
der Produktivität verbunden war. Die Verknappung des Faktors Arbeit zwingt 
die Unternehmen zu einem rationaleren Einsatz dieser Ressource. ln der 
Praxis erfolgt dies durch Neuorganisation der Produktionsabläufe und durch 
eine Vermehrung des Faktors Kapital ( Investitionen in Maschinen) . Die Un­
ternehmen können auf diese Weise n icht nur einen Teil der Kosten der AZV 
kompensieren, sondern auch die beschäftigungspolitischen Effekte vermin­
dern . 1 5  Genau diese leidvolle Erfahrung machte die sozialdemokratische 
Regierung mit der Einführung der 39-Stunden-Woche 1 982, deren be­
schäftigungspolitische Effekte weit unter den Erwartungen bl ieben. Unter­
suchungen zeigen , daß etwa ein Drittel des Beschäftigungseffektes durch 
die mit einer AZV induzierten Produktivitätssteigerung verlorengeht. 16  

2.2 Flexibilisierung 

Die Flexibil isierung der Arbeitszeit spielt im Plan der Regierung eine ent­
scheidende Rolle. Sie ermögl icht den Unternehmen eine Ausweitung der 
Kapitalnutzungszeiten und die Einsparung von Überstundenzuschlägen .  
Seide Fälle führen zu  einer Senkung der Produktionskosten.  Flexibilisierung 
der Arbeitszeit stellt einen weltweiten Trend dar. Im Falle der 35-Stunden­
Woche handelt es sich allerdings um den klassischen Fall einer "regulier-
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ten Flexibil isierung" im Unterschied zur "unregul ierten Flexibil isierung", wie 
sie in Kanada, in Großbritannien und in den USA praktiziert wird . 1 7  Tenden­
ziell gehen die neuen Bestimmungen (siehe 2. Aubty-Gesetz) in Richtung 
Abschaffung des Normalarbeitstages und Ersetzung durch einen Durch­
rechnungszeitraum.  Die konkrete Ausformung soll am besten auf Betriebs­
ebene ausgehandelt werden. 18 

Damit unterstützt die Regierung einen speziell seit den neunziger Jahren 
bestehenden Trend zur Dezentral isierung der Arbeitsbeziehungen und 
kommt einer alten Unternehmerforderung entgegen. 19 lm Gegensatz zu frü­
heren Flexibil isierungsinitiativen, in denen die Gewerkschaften nichts zu 
gewinnen hatten,  erwartet sich die Regierung dieses Mal die Bill igung durch 
die Arbeitnehmerorganisationen. I m  Austausch für die Flexibil isierung (und 
einen begrenzten Kaufkraftverlust durch die Lohnzurückhaltung) erhalten 
die Beschäftigten vier Stunden zusätzliche Freizeit pro Woche.20 Im übrigen 
zeigen Erfahrungen, daß Flexibil isierung mit den Beschäftigten wesentlich 
effektiver ist als gegen die Beschäftigten .21 

· 

Last but not least macht sich die Regierung große Hoffnungen, daß durch 
die Verhandlungen zur 35-Stunden-Woche ein neuer sozialer Dialog ent­
facht wird, der zu einer Erneuerung des industriellen Systems führen soll .22 

2.3 Förderungen 

Mit der 35-Stunden-Woche wurden zwei Arten von Förderungen einge­
führt: eine Förderung fü r Unternehmen, die vor dem lnkrafttreten der 35-
Stunden-Woche die Arbeitszeit verkürzen und dadurch Beschäftigung 
schaffen;  und eine für jene Unternehmen , die nach dem lnkrafttreten über 
eine Vereinbarung zur Umsetzung der 35-Stunden-Woche verfügen. Die 
erste Förderung ist zeitlich begrenzt und wird deshalb transitorische Förde­
rung genannt, die zweite ist als permanente Förderung geplant. Seide För­
derungen werden in Form von Abschlägen von den Arbeitgeberbeiträgen 
gewährt und beide pro betroffenen Beschäftigten.  Langfristig ergibt sich dar­
aus eine Staffelung der Arbeitgeberbeiträge, in der Unternehmen mit einer 
35-Stunden-Vereinbarung geringere Beiträge zahlen. 

2.4 Lohnzurückhaltung 

Ein Drittel der Kosten der 35-Stunden-Woche sollen die Beschäftigten 
durch die Zurückhaltung in kommenden Lohnrunden beisteuern. Lohnkür­
zungen wären in den Augen der Regierung dagegen kontraproduktiv, weil 
sie zu einem unmittelbaren Rückgang der Nachfrage führen könnten . 

3. Der Inhalt der beiden Aubry-Gesetze 

Die Umsetzung der 35-Stunden-Woche ist als zweistufiger Prozeß ge­
plant: Im 1. Gesetz wurden das Ziel, die Methoden und die transitorischen 
Förderungen geregelt. Darüber hinaus setzt sich die Regierung eine Frist, 
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in der das 1 .  Gesetz evaluiert und auf Basis der Erfahrungen mit der freiwil­
ligen AZV das 2. Gesetz ausgearbeitet wird. Das 2. Gesetz regelt dann die 
Details der Einführung der 35-Stunden-Woche ab 2000 bzw. 2002 sowie die 
permanenten Förderungen . Lehndorff (2000) beschreibt die beiden Geset­
ze als "Zuckerbrot und Peitsche" : Während das 1 .  Gesetz hauptsächlich 
Anreize für freiwil l ige AZV schafft, zwingt das 2. Gesetz die Unternehmen in 
ein neu es Arbeitszeitkorsett 

3.1 Das Gesetz zur Orientierung und Induzierung von AZV 23 

3.1.1 Ziel und Methode 

>- Ziel ist die Einführung der 35-Stunden-Woche für Unternehmen mit 20 
und mehr Beschäftigten ab dem 1 .  2. 2000 und für Unternehmen mit we­
niger als 20 Beschäftigten ab dem 1 . 2.  2002. 

>- Die Methoden sind Branchen- und Betriebsvereinbarungen . Im Falle je­
ner Unternehmen , die über keinen Gewerkschaftsdelegierten verfügen ­
das sind zwei Drittel der Unternehmen mit weniger als 1 00 Beschäftigten 
- kann jeder Arbeitnehmer von einer anerkannten Gewerkschaft dazu er­
mächtigt werden, eine Betriebsvereinbarung auszuhandeln und zu unter­
zeichnen. Dieser Vorgang wird "Mandatierung" genannt. 

3.1.2 Zeitlich begrenzte Förderungen 

>- Die AZV muß mindestens 1 0% betragen.  
>- Im Fal le einer 1 Oprozentigen AZV muß der Beschäftigungszuwachs min­

destens 6% des Beschäftigungsstandes, bei einer 1 5prozentigen Ar­
beitszeitverkürzung mindestens 9% betragen (offensive Version) . Die Grö­
ße des Beschäftigungszuwachses und die Dauer der Aufrechterhaltung 
des neuen Beschäftigungsstandes müssen in einer Betriebsvereinbarung 
festgelegt werden. Die Dauer muß mindestens zwei Jahre betragen. 

>- Im Falle der Sicherung von Beschäftigung (defensive Version) muß in 
der Betriebsvereinbarung die Zahl der gesicherten Beschäftigten festge­
legt werden. Diese muß analog zum Beschäftigungszuwachs im Fal le 
einer 1 Oprozentigen AZV mindestens 6%, im Fal le einer 1 5prozentigen 
mindestens 9% des Beschäftigungsstandes betragen . Auch in diesem 
Fall muß die Dauer festgehalten werden, in welcher der gesicherte Be­
schäftigungsstand erhalten werden muß. Die Dauer muß mindestens 
zwei Jahre betragen.  

>- Die Dauer der Förderung beträgt drei Jahre und kann um zwei Jahre ver­
längert werden. 

>- Die Förderungen können erhöht werden, wenn die obengenannten Min­
destmaße überstiegen werden . Darüber hinaus können sie auch erhöht 
werden, wenn von den Maßnahmen besonders förderungswürdige ge­
sellschaftl iche Gruppen wie Jugendliche, Behinderte oder Langzeitar­
beitslose profitieren. 
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� Höhe der Basisförderungen:  

Tabelle 1 :  Basisförderungen für AZV nach dem 1 .  A ubry-Gesetz 
(pro Beschäftigten und in FFr) 

Zeitpunkt der 
Implementierung der 1 .  Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr gesamt 
Az:J 

Juni 1 998-Juni 1 999 9000 8000 7000 6000 5000 35.000 

2. Halbjahr 1 999 7000 6000 5000 4000 3000 25.000 

Quellen: Eironline (Juni 1 988a); E IRR 294 (Juli 1 998). 

Die Basisförderungen werden durch folgende Sonderförderungen er­
gänzt: 

Tabel le 2: Sonderförderungen für AZV nach dem 1 .  Aubry-Gesetz 
(pro Beschäftigten und in FFr) 

Dauer der Förderung 1 .  Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr gesamt 

1 5% AZV plus 9% 
Beschäftigungs-
zuwachs 4000 4000 4000 4000 4000 20.000 

Beschäftigung von 
Jugendlichen, 
Behinderten etc. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5000 

Hoher Anteil an unqualifizierten Arbeits- 1 .  Jahr 2. Jahr 3. Jahr gesamt kräften 

2. Halbjahr 1 998 4000 2000 1 000 7000 

1 .  Halbjahr 1 999 3000 2000 1 000 6000 

2. Halbjahr 1 999 2000 1 000 3000 
Quellen: Eironline (Juni 1 988a); EIRR 294 (Jul i  1 998). 

3.1.3 Ein Fallbeispiel aus der pharmazeutischen lndustrie24 

Das Pharma-Unternehmen BOI RON ist auf die Erzeugung von homöo­
pathischen Produkten spezialisiert. Ne.ben der Konzernzentrale in Frank­
reich umfaßt es Niederlassungen in verschiedenen europäischen Ländern 
sowie in den USA und Kanada. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 
2.200 Mitarbeiter, davon 1 .800 in Frankreich. BOI RON gehörte zu den ersten 
Unternehmen, die unter dem 1 .  Aubry-Gesetz die 35-Stunden-Woche ein­
geführt haben. Die entsprechende Vereinbarung wurde am 1 1 .  Mai 1 998 
abgeschlossen und trat am 1 . September in Kraft. Auf Geschwerkschafts-
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seite wurde die Vereinbarung von einem Delegierten der FO unterzeichnet. 
Prämisse war der Intention des Gesetzes entsprechend, daß sowohl das 
Unternehmen als auch die Beschäftigten profitieren und für das Unterneh­
men keine zusätzlichen Kosten entstehen sollten. Um dieses Ziel zu errei­
chen , wurden mehrere Arbeitsgruppen gebildet, die verschiedene Punkte 
diskutierten (Organisation der Arbeitszeit, Pensionen, Sozialversicherungs­
beiträge, Teilzeit etc.) und Vorschläge ausarbeiteten .  

Das Abkommen sah eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit fü r 
Vollzeitbeschäftigte von 39 auf 35 Wochenstunden vor. Beschäftigte, die auf 
Basis eines Abkommens vom Dezember 1 991 bereits weniger als 39 
Wochenstunden arbeiteten ,  verkürzten ihre Arbeitszeit ebenfalls um 1 0%. 
Dies war notwendig , weil das 1 .  Aubry-Gesetz auch dann eine Reduktion 
um mindestens 1 0% vorschrieb, wenn die Arbeitszeit unter den gesetzli­
chen 39 Wochenstunden lag. Gleichzeitig verpflichtete sich das Unterneh­
men, den Beschäftigungsstand um 6% zu erhöhen, was die Schaffung von 
1 02 neuen (unbefristeten) Vollzeit-Arbeitsplätzen bedeutete. Die AZV erfolg­
te bei vollem Lohnausgleich , obwohl durch die Verkürzung der Arbeitszeit 
der Stundenlohn um 1 1  ,4% anstieg. Im Gegenzug wurde für 1 998 ein Lohn­
stopp vereinbart, der auch die Rücknahme einer bereits gültigen zwei­
prozentigen Lohnerhöhung beinhaltete. Das Unternehmen ging davon aus, 
die zusätzlichen Kosten durch eine deutliche Steigerung der Produktivität 
ausgleichen zu können. Ein besonderes Problem stellten die leitenden An­
gestellten dar (siehe die Regelung im 2. Aubry-Gesetz) : Bei BOIRON arbei­
ten die Cadres in der Regel auf Basis von Zielvorgaben und nicht nach ei­
nem fixen Arbeitszeitschema. Die AZV erfolgte im Falle der Cadres in Form 
von 47 halben arbeitsfreien Tagen pro Jahr. Die halben arbeitsfreien Tage 
können wöchentlich oder als Block in Anspruch genommen werden. 

Die staatlichen Förderungen für BOI RON setzen sich wie folgt zusam­
men: Basis ist eine zehnprozentige AZV und die Schaffung von 6% Arbeits­
plätze ab September 1 998. Dazu komme eine Sonderförderung für die 
Schaffung von unbefristeten Arbeitsverhältnissen und der Beschäftigung 
von Jugendlichen und Behinderten.  

Tabel le 3: Förderungen für BOIRON (pro Beschäftigten und in FFr) 

Dauer der Förderung 1 .  Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr gesamt 

1 0% AZV plus 6% 
Beschäftigungs-
zuwachs 9000 8000 7000 6000 5000 35.000 

Sonderförderung für 
die Beschäftigung 
von Jugendlichen, 
Behinderten etc. 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 5000 

Insgesamt 1 0.000 9000 8000 7000 6000 40.000 

Quellen: Eironline (Juni 1 988a); E IRR 294 (Jul i  1 998). 
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3.2 Zwischenbilanz 

Während die Regierung ein Resümee zum 1 .  Gesetz zog und das 2. Ge­
setz vorbereitete (siehe Effekte und Evaluationen) ,  kam es in Paris am 4.  
Oktober 1 999 zu einer Großdemonstration der Unternehmerverbände, die 
aber an der Einführung der 35-Stunden-Woche nichts mehr änderte. I nter­
essanter ist in diesem Zusammenhang der Aufstand der leitenden Ange­
stellten,  weil ein beträchtlicher Tei l  von ihnen von der 35-Stunden-Woche 
ausgeschlossen wird (siehe die Regelung im 2. Aubty-Gesetz). Dabei zei­
gen Untersuchungen, daß gerade die Cadres unter überlangen Arbeitszei­
ten leiden . Am 1 2. Oktober und 1 4. November 1 999 kam es in Paris und an­
deren französischen Städten zu Protesttagen, an denen leitende Angestell­
te von führenden Unternehmen wie Alcatel Bull ,  IBM,  Matra, Siemens und 
Thomson tei lnahmen. ln Toulouse demonstrierten am 20. und 26. Novem­
ber tausend Computertechniker. Die Proteste führten allerdings nur zu mi­
nimalen Abänderungen der Gesetzesvorlage.25 

3.3 Das Gesetz zur ausgehandelten Verkürzung der Arbeitszeit26 

� Durchrechnung: Das Gesetz schreibt eine jährliche Arbeitszeit von 1 .600 
Stunden vor, die über das ganze Jahr oder Teile des Jahres vari iert wer­
den kann.  Die Grenzen der Variierung bilden die längstmögliche Wochen­
arbeitszeit von 48 Stunden und das tägliche Maximum von 1 0  Stunden. 
Voraussetzung für eine Durchrechnung bleibt die Einigung der Sozial­
partner in Form einer Branchen- oder Betriebsvereinbarung. 

� Überstunden: Das Überstundenkontingent bleibt 1 30 Überstunden pro 
Jahr. Allerdings gi lt eine zweijährige Überg�ngsregelung, in denen die 36. 
und 37. Wochenstunde schrittweise zu Uberstunden werden . Im Falle 
variabler Arbeitszeiten außerhalb einer Bandbreite zwischen 31 und 39 
Wochenstunden verringert sich das zulässige jährliche Überstunden­
kontigent auf 90 Stunden pro Jahr. Auch bei den Uberstundenzuschlägen 
gelten Übergangsfristen:  ln Unternehmen mit Vereinbarungen zur 35-
Stunden-Woche kommen die gesamten Überstundenzuschläge den 
Beschäftigten zugute ( in der Übergangsphase 1 0%, dann 25% bzw. 
50%) ; in Unternehmen ohne solche Vereinbarungen geht ein Tei l  der 
Überstundenzuschläge in einen Fonds zur Finanzierung der 35-Stun­
den-Woche. 

� Time banking: Bis zu 22 arbeitsfreie Tage im Jahr können angespart wer­
den. Die so gesparten Zeitguthaben sind innerhalb von fünf Jahren in An­
spruch zu nehmen . 

� Weiterbildung: Teile der durch die Arbeitszeitverkürzung geschaffenen 
zusätzl ichen Freizeit können für Weiterbildung verwendet werden , dies 
al lerdings nur mit Zustimmung der Beschäftigten. Außerdem sind dafür 
Betriebs- oder Branchenvereinbarungen vorgeschrieben. 

� Teilzeit: Jede persönll iche Arbeitszeit, die weniger als 35 Stunden pro 
Woche (1 .600 Stunden pro Jahr) ausmacht, gilt als Teilzeitarbeit (bisher 
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galten bis zu 80% der gesetzlichen Arbeitszeit als Teilzeitarbeit) . Teilzeit 
kann über das Jahr vari iert werden,  muß aber schlußendlich weniger als 
1 .600 Stunden betragen. Im Falle einer Durchrechnung ist der Abschluß 
einer Branchen- oder Betriebsvereinbarung obligatorisch. 

)o> Leitende Angestellte: Im Falle der Cadres werden drei Kategorien einge­
führt: 1.) Spitzenführungskräfte (Direktoren) - für sie g i lt weiterhin keine 
Arbeitszeitregelung. 2.) leitende Angestel lte, die in die kollektive Arbeits­
zeitregelung ihrer Abtei lungen eingebunden sind (z.B. Produktions­
manager); für sie gi lt die 35-Stunden-Woche. 3.) leitende Angestellte mit 
individuellen Arbeitszeiten (z.B. Manager in Entwicklungsabteilungen). ln  
ihrem Falle wurde eine Begrenzung der jährlichen Arbeitszeit auf 21 7 Ar­
beitstage pro Jahr eingeführt. 

)o> Mindestlohn (SMIC): Die Höhe des monatlichen Mindestlohnes (SMIC) 
von 6881 ,68 FFr wird beibehalten, wodurch die stündliche Mindestlohn 
von 40,72 FFr auf 45,27 FFr steigt (was einer Anhebung von 1 3% ent­
spricht) . Die Erhöhung soll durch die permanenten Förderungen ausge­
glichen werden . 

)o> Permanente Förderungen: Alle Unternehmen, die über eine Vereinbarung 
zur Einführung der 35-Stunden-Woche verfügen, haben Anspruch auf 
permanente Förderungen. 

Tabelle 4:  Permanente Förderungen 

Durchschnittlicher Abschläge von den Förderungen als 
Lohn im Verhältnis Arbeitgeber- Prozent des 

zum SMIC beiträgen pro Jahr u. Bruttogehaltes Beschäftigten (FFr) 

1 00% 21 .500 26% 

1 1 0% 1 7.700 1 9,5% 

1 20% 1 4.600 1 4,5% 

1 30% 1 1 .900 1 1 %  

1 40% 9600 8,5% 

1 50% 7700 6% 

1 60% 5900 4,5% 

1 70% 4400 3% 

1 80% und darüber 4000 

Die Arbeitgeberbeiträge betragen 30,3% des Bruttogehaltes. 

Quelle: E IRR (Sept. 1 999). 

Verbleibende 
Arbeitgeberbeiträge 
(als Prozente des 
Bruttogehaltes)* 

4,5% 

1 1 %  

1 5,5% 

1 9% 

22% 

24% 

26% 

27% 

)o> Aktuelle Arbeitszeit: Sofern die Beschäftigten über die Zeit nicht völl ig frei 
verfügen können, sind Pausen und Unterbrechungen in die Arbeitszeit 
miteinzuberechnen . ln der Regel ist das der Fall ,  wenn die Pausen am 
Arbeitsplatz verbracht werden.27 
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)o> Sozialpläne: Sozialpläne zum Beschäftigungsabbau sind nur mehr dann 
erlaubt, wenn zuvor eine Betriebsvereinbarung über die 35-Stunden­
Woche abgeschlossen wurde.28 

4. Effekte und Evaluationen 

Die im folgenden wiedergegebenen Evaluationen beziehen sich in erster 
Linie auf Untersuchungen, die vom MES selbst durchgeführt oder in Auftrag 
gegeben wurden.29 Die Evaluationszeitpunkte sind September 1 999 und 
Frühjahr 2000. 

4.1 Beschäftigung 

Laut MES wurden durch die Aubty-Gesetze bis März 2000 1 33.000 Arbeits­
plätze geschaffen und 47.000 gesichert.30 Aus Vergleichen zwischen Unter­
nehmen (die in bezug auf Größe, Branche etc. vergleichbar sind) mit 35- und 
39-Stunden-Woche hat das MES errechnet, daß Unternehmen mit einer 35-
Stunden-Vereinbarung und Förderungen nach dem 1 . Aubty-Gesetz im 
Durchschnitt 7,5% mehr Personen beschäftigen als Unternehmen ohne 35-
Stunden-Vereinbarung.31 Die empirischen Daten belegen damit die Hypothe­
se, daß rund 1 /3 des Beschäftigungseffektes der AZV durch Produktivitäts­
steigerung kompensiert wird (die durchschnittliche Verkürzung der Arbeitszeit 
beträgt bei den geförderten Vereinbarungen 1 0,8%). Die Beschäftigungs­
bilanz stellt eine Hochrechnung dar und keine empirisch gemessene Größe. 

I nsgesamt arbeiteten im März 2000 3,656 Mio. Vol lzeitbeschäftigte auf 
Basis einer 35-Stunden-Vereinbarung.32 Das waren 29,4% der 1 2,45 Mio. 
Vollzeitbeschäftigten. Im Falle der Unternehmen mit mehr als 20 Beschäf­
tigten waren zu diesem Zeitpunkt 39,2% durch 35-Stunden-Vereinbarungen 
abgedeckt. 33 Für den Rest gilt seit Februar 2000 zwar ebenfalls die 35-Stun­
den-Woche - die AZV kann aber durch Überstunden ausgeglichen werden . 

Tabelle 5: Zahl der Vollzeitbeschäftigten m it 35-Stunden-Vereinba­
rung (März 2000) 

Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarungen 

35-Stunden-Vereinbarungen vor Nov. 1 996 

35-Stunden-Vereinbarungen zw. Nov. 1 996 
und Juni 1 998 (Robien-Vereinbarungen) 

35-Stunden-Vereinbarungen seit Juni 1 998 
(Aubi)I-Vereinbarungen) 

Insgesamt 

Prozent aller Beschäftigten 
(*9 Mio bzw. **1 2,45 Mio) 

Quelle: DARES (2000) 
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in Unternehmen in allen 
mit mehr als 20 Unternehmen** 
Beschäftigten* 

220.000 250.000 

270.000 280.000 

3,04 Mio 3 , 12  Mio 

4,78 Mio 5,85 Mio 

39,2% 29,4% 
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Bezogen auf die Zahl der Unternehmen ergibt sich allerdings ein weniger 
günstiges Bild: Im Februar 2000 war in 80% der 80.000 Unternehmen mit 
mehr als 20 Beschäftigten noch keine Vereinbarung zur 35-Stunden-Woche 
abgeschlossen . Auch an der vom MES hochgerechneten Zahl von 1 80.000 
geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätze bestehen Zweifel .  Jedenfalls 
gibt es bereits Untersuchungen, welche die vom MES angepeilte Schaffung 
von 700.000 neuen Arbeitsplätzen für zu hoch halten und mit der Schaffung 
von 300.000 Jobs in den nächsten vier Jahr rechnen.34 

Die bisherigen Zahlen könnten durch zwei Faktoren verzerrt sein: Erstens 
haben in der ersten Phase der Einführung der 35-Stunden-Woche mo­
dernisierungswi llige Unternehmen mit einer dem Gesetz eher positiv einge­
stellten Unternehmensführung die Arbeitszeit verkürzt. Zweitens ist n icht 
klar, wieviel von der neuen Beschäftigung nach Ablauf der im 1 .  Aubry-Ge­
setz vorgeschriebenen zweijährigen Periode, in dem der Beschäftigungs­
stand gehalten werden muß, abgebaut wird .  Die Dynamik des Be­
schäftigungszuwachses könnte sich deshalb in den nächsten Jahren ab­
schwächen. Eine offene Frage bleibt auch die Inanspruchnahme von Über­
stunden. Durch die 35-Stunden-Woche wird der Rückgriff auf Überstunden 
n icht eingeschränkt, sondern nur verteuert. Untersuchungen zeigen , daß 
Unternehmer trotz der Zunahme von flexiblen Arbeitszeiten noch immer 
Überstunden bevorzugen, um die Arbeitszeit an Auftragsschwankungen 
anzupassen.35 

Dessen ungeachtet ist die Arbeitslosigkeit seit dem lnkrafttreten der bei­
den Aubry-Gesetze deutlich zurückgegangen : Nach dem Höhepunkt der 
Arbeitslosenrate mit 1 2,6% im Jahr 1 997 ist sie bis Ende Dezember 1 999 
auf 1 0,6% gesunken (der n iedrigste Wert seit Dezember 1 991 ) ,  l iegt aber 
immer noch über dem EU-Durchschnitt von 9,4%. 1 999 wurden insgesamt 
420.000 neue Arbeitsplätze geschaffen,  gegenüber 375.000 in 1 998.36 Die 
Abnahme der Arbeitslosigkeit erfolgte in einem Konjunkturaufschwung: Das 
Wachstum des BIP stieg von 1 ,6% 1 996 auf 2,7% 1 997 und 3,2% 1 998.37 
Daraus ergibt sich die strittige Frage, wieviel des Beschäftigungszu­
wachses auf das 1 .  Aubry-Gesetz zurückzuführen ist und wieviel auf das 
allgemeine Wirtschaftswachstum. Diese Frage wird wohl nie mit letzter Si­
cherheit geklärt werden . Klar ist allerdings, daß die vom MEDEF (vormals 
CNPF) und neoliberalen Wirtschaftsforschern prophezeite Rezession aus­
geblieben ist. 

4.2 Modernisierung und Flexibilisierung 

Laut MES enthält die Hälfte aller Vereinbarungen zur 35-Stunden-Woche 
eine Variierung der Arbeitszeit ( in der Regel bezogen auf die Dauer eines 
Jahres) . 48,6% beinhalten eine Vari ierung mit kleiner Bandbreite von bis zu 
neun Wochen mit höchstens 40 Wochenstunden. Entgegen den Befürch­
tungen der Gewerkschaften sehen nur  9,2 der Vereinbarungen eine große 
Bandbreite mit über zehn Wochen mit bis zu 48 Wochenstunden vor.38 ln 
80% der Vereinbarungen ist die AZV mit einer Reorganisation der Arbeitszeit 
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verbunden, in 25% wurden die Qualifikationen der Beschäftigten neu defi­
niert, in 20% wurden Arbeitszeiten und in 1 6% Betriebsnutzungszeiten aus­
geweitet. 39 

Für Teilzeitbeschäftigte ermöglichte die Einführung der 35-Stunden-Wo­
che in vielen Fällen eine Ausdehnung ihrer Arbeitszeit. ln einer Umfrage un­
ter Unternehmern gaben 48% an, ihren Teilzeitbeschäftigten eine Ausdeh­
nung ihrer Arbeitszeit angeboten zu haben. 51 % der Teilzeitbeschäftigten 
haben im Zuge der Einführung der 35-Stunden-Woche ihre Arbeitszeit ver­
längert, bei 33,7% blieb sie unverändert, und 5% haben ihre Arbeitszeit ver­
kürzt.40 

4.3 Finanzierung 

Die Finanzierung scheint sich wie geplant kostenneutral zu gestalten, d .h .  
daß für d ie Unternehmen insgesamt keine oder kaum zusätzliche Kosten 
entstehen.41 Die vom MES in diesem Zusammenhang genannten Daten 
beziehen sich allerdings auf Unternehmen, die transitorische Förderungen 
nach dem 1 .  Aubi)I-Gesetz erhalten.  Dabei handelt es sich um moderni­
sierungswil l ige, dialogbereite Unternehmen, welche die AZV auf freiwi l l iger 
Basis durchgeführt haben. Insofern könnte sich die Finanzierung bei späte­
ren Vereinbarungen etwas problematischer darstel len . 

I m  Jahr 2000 rechnet das MES mit einem Gesamtaufwand von 67 Mil lio­
nen FFr (transitorische und permanente Förderungen). Im Endeffekt sollen 
sich die Förderungen für die 35-Stunden-Woche auf 1 00 bis 1 1 0  Mil lionen 
FFr im Jahr belaufenY Ob sich die staatliche Förderung der AZV ex post 
ebenfalls kostenneutral gestaltet, ist abzuwarten. 

4.4 Sozialer Dialog 

Mit dem lnkrafttreten des 1 .  Aubi)I-Gesetzes wurde eine regelrechte 
Verhandlungswelle losgetreten .43 Die Zahl  der Branchenvereinbarungen 
zur 35-Stunden-Woche ist bis März 2000 auf 1 20 Stück gestiegen, wodurch 
rund zehn Mio. Beschäftigte abgedeckt sind. Die Branchenvereinbarungen 
geben Richtl inien für den Abschluß von Betriebsvereinbarungen vor. Diese 
betreffen insbesondere heikle Themen wie Lohnkompensation, Organisa­
tion der Arbeitszeit (Durchrechnung), Überstundenkontingente und manch­
mal Training für die Beschäftigten .44 G roße Unternehmen schl ießen viel­
fach eine Rahmenvereinbarung ab und überlassen es dann den einzelnen 
Betriebsstandorten, zusätzliche Vereinbarungen abzuschließen. 94% der 
Vereinbarungen werden vom MES als offensive Vereinbarungen einge­
stuft .45 

Während der quantitative Erfolg der Verhandlungstätigkeit mit diesen Zah­
len wohl außer Frage steht, gibt es in qualitativer Hinsicht große Unterschie­
de: Das MES verweigerte beispielsweise dem Abkommen in der Metall- und 
Bergbauindustrie vom 28. Juli 1 998 die Ausdehnung der Gültigkeit auf den 
gesamten Sektor, weil durch die Miteinrechnung gesetzlicher Feiertage und 
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Tabelle 6: Entwicklung der Vereinbarungen zur 35-Stunden-Woche 

Zeitpunkt der Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der 
Betriebs- betroffenen Branchenverein- betroffenen Evaluierung Vereinbarungen Beschäftigten barungen Beschäftigten 

Dezember 1998 1 055 1 07.560 22 4 Mio 

Mai 1 999 3291 1 , 1 Mio 69 8 Mio 

September 1 999 1 5.000 2,2 Mio 1 01 8 Mio 

März 2000 28.406 3,1 Mio 1 20 1 0 Mio 
Quellen: Eironline (Jän. 1 999 und Juni 1 999); MES (1 999); DARES (2000). 

Tabel le 7: Zahl der Aubry-Betriebsvereinbarungen zur 35-Stunden­
Woche (März 2000) 

Größe der Unternehmen Zahl der Prozente aller 
Vereinbarungen Vereinbarungen 

20 Beschäftigte und weniger 1 0.565 38,1 7  

2 1  bis 49 Beschäftigte 9065 32,75 

50 bis 1 99 Beschäftigte 5901 21 .32 

200 bis 499 Beschäftigte 1 429 5, 1 6  

500 bis 999 Beschäftigte 439 1 ,59 

1 000 und mehr Beschäftigte 278 1 ,0 

Insgesamt 27.677 1 00 

Quelle: DARES (2000) 

die Ausdehnung der Überstundenkontingente die Arbeitszeit zwar auf dem 
Papier verkürzt wurde, in der Realität aber nahezu gleich blieb.46 Ein positi­
ves Beispiel, das vom MES ausdrücklich gelobt wurde, stellt der am 1 8. Au­
gust 1 998 unterzeichnete Vertrag in der Zuckerindustrie dar, der die jährliche 
Arbeitszeit auf 1 586,55 Stunden beschränkt, gleichzeitig aber einen erheb­
l ichen Flexibil isierungsspielraum von bis zu 48 Stunden pro Woche ein­
räumt, der zu einer raschen Verarbeitung der Ernte genutzt werden kann.47 
Ähnliche Unterschiede gibt es auch in den Vereinbarungen auf Betriebs­
ebene: Beispielsweise wurde bei Peugeot die Arbeitszeit hauptsächlich da­
durch verkürzt, daß Pausen,  die früher zur Arbeitszeit zählten, herausge­
strichen wurden.48 

Im Zuge der Verhandlungen zur 35-Stunden-Woche wurde nicht nur der 
Dialog zwischen den Sozialpartnern, sondern auch zwischen der Gewerk­
schaften erneuert: Laut MES wurden neun von zehn Betriebsvereinbarun­
gen von allen im Unternehmen vertretenen Gewerkschaftsorganisationen 
unterzeichnet.49 
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Tabelle 8: Zahl der Betriebsvereinbarungen nach Gewerkschaften 
(März 2000) 

Gewerkschafts- Zahl der unterzeichneten Davon wurden durch einen 

organisation Betriebsvereinbarungen "mandatierten" Beschäftigten 
unterzeichnet 

CFDT 9.839 4.557 

CGT 5.535 2.032 

CFTC 5.631 2.288 

FO 3.692 1 .274 

CGC 1 .667 293 
Quelle: DARES (2000) 

Sechs von zehn Vereinbarungen wurden von einem "mandatierten" Be­
schäftigten ausgehandelt. Darüber hinaus wurde in zahlreichen Fällen eine 
Abstimmung unter den Beschäftigten organisiert, um die Unterstützung der 
Belegschaft sicherzustel len . Die Verhandlungen dauern in der Regel zwi­
schen sechs und neun Monaten. 5° 

4.5 Lohnkompensation und Moderation 

l n  90% der Vereinbarungen zur 35-Stunden-Woche wurde das Lohn­
niveau gehalten. ln 70% sind allerdings geringe Lohnzuwächse für die kom­
menden Jahre oder sogar ein Einfrieren der Löhne für zwei Jahre vorgese­
hen.51 Im Falle jener 1 0%, in denen eine Lohnreduktion vereinbart wurde, 
bewegt sich diese im Rahmen von 2 bis 2,5%. 37% der Beschäftigten , die 
eine Lohnreduktionen hinnehmen mußten ,  gaben bei einer Befragung an, 
trotzdem mehr gewonnen als verloren zu haben (umgekehrt meinten 32%, 
mehr verloren als gewonnen zu haben) . Trotz Lohnverlust wollte nur einer 
von sechs Befragten (1 6%) zur 39-Stunden-Woche zurückkehren .52 

Laut MES ist die durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft mit der Einführung 
der 35-Stunden-Woche gestiegen: Die Steigerung betrug 1 998 3% und war 
damit die höchste seit 20 Jahren. 53 Die Steigerung der Kaufkraft stellt eine 
wichtige Komponente für die Ankurbelung bzw. Aufrechterhaltung des Wirt­
schaftswachstums dar und wird im nachhinein als ein sehr günstiger Fak­
tor für den Erfolg der 35-Stunden-Woche gewertet. Allerdings dürfte sie 
durch die Lohnzurückhaltung in den kommenden Jahren etwas sinken. 

4.6 Lebens- und Arbeitsbedingungen 

Eine im Auftrag des MES durchgeführte Befragung ergab, daß 85% der 
Befragten den Übergang zur 35-Stunden-Woche als persönliche Verbesse­
rung empfanden (90% der Frauen und der unter 35jährigen sowie 87% der 
Arbeiter) . 86% sahen in der 35-Stunden-Woche eine Maßnahme zur Ver­
besserung des persönlichen und famil iären Lebens; 74% zur Verbesserung 
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der persönlichen Entfaltung; 68% zur Verbesserung der täglichen Zeitein­
teilung und 50% als Verbesserung der Atmosphäre am Arbeitsplatz. 54 

79% der Befragten gaben an, daß sich ihre Arbeitsbedingungen durch die 
35-Stunden-Woche nicht verschlechtert haben, 1 6% konstatierten eine 
Verbesserung. 8% davon führen die Verbesserung darauf zurück, daß sie 
mehr Zeit zur Erholung hätten und deshalb weniger müde wären; 5% gaben 
als Grund klarere Zielvorgaben an, weitere Gründe waren eine Verbesse­
rung der Qualität der Arbeit, höhere Produktivität und Effizienz sowie weni­
ger StreB. Auf der anderen Seite nannten jene Befragten, welche die 35-
Stunden-Woche als Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen empfan­
den (21 %}, als Gründe dafür die Erhöhung der Arbeitsintensität (1 3%}, eine 
Verschlechterung der Qualität der Arbeit (4%), steigenden StreB, Druck und 
Müdigkeit (4%) , fehlende Neueinsteilungen oder sogar eine Reduktion der 
Beschäftigung (3%) sowie eine Verschlechterung der Beziehungen am Ar­
beitsplatz (3%}.55 63% der Befragten gaben an, völl ig oder teilweise über die 
Inanspruchnahme der zusätzl ichen Freizeit entscheiden zu können. 56 

50% der Frauen verwenden die zusätzl iche Freizeit zur Erledigung der 
Hausarbeit, aber nur 21 % der Männer. Dieses Verhältnis demonstriert 
eindrückl ich, daß eine AZV per se an der geschlechtsspezifischen gesell­
schaftl ichen Arbeitsteilung nichts ändert. Trotzdem stellt sie eine Verbesse­
rung der Situation der Frauen her, indem die extreme zeitl iche Belastung 
(bezahlte Arbeit und Hausarbeit) vermindert wird .  

5. Resümee 

Der Prozeß der U msetzung der 35-Stunden-Woche ist bei weitem noch 
n icht abgeschlossen. Bei den hier präsentierten Ergebnissen handelt es 
sich um eine Zwischenbilanz. Für eine endgültige Beurtei lung ist es noch 
zu früh .  Eine Reihe von Lehren, können m .  E. aber schon jetzt aus dem 
französischen Experiment gezogen werden:  1 .) Politics still matterst- Na­
tionalstaaten sind im Global isierungsprozeß nicht zur Untätigkeit ver­
dammt. l n  diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, daß die 35-
Stunden-Woche keineswegs zu einer Rezession geführt hat, wie viele 
Kritiker vorausgesagt haben. 2.) Die Einführung der 35-Stunden-Woche 
in Frankreich hängt mit einer Reihe nationaler Besonderheiten zusam­
men: dazu gehören die hohe Arbeitslosenrate, die spezifische Rolle des 
französischen Nationalstaates und n icht zuletzt der Wahlsieg einer l inken 
Regierung. ln diesem Sinn kann sie in anderen Ländern mit anderen Be­
dingungen n icht so ohne weiteres kopiert werden. 3 . )  Im Gegensatz zur 
Darstel lung in deutschsprachigen Medien stel lt d ie 35-Stunden-Woche 
keine "ad hoc Aktion" dar, sondern ein wohldurchdachtes, komplexes ge­
sellschaftl iches Projekt. ln der Form, wie die 35-Stunden-Woche in Frank­
reich geplant und umgesetzt wird ,  handelt es sich zwar um eine In itiative 
zur Umvertei lung der Arbeit, aber n icht des Reichtums. ln diesem Sinn ist 
sie auch gar nicht so "unzeitgeistig", wie sie auf den ersten Blick erschei­
nen mag. 
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Anmerkungen 

1 Dieser Artikel beruht auf Ergebnissen des Projekts " Internationale Beispiele für Arbeits­
zeitverkürzung, -umverteilung und -flexibilisierung", das von der Forschungs- und Bera­
tungsstelle Arbeitswelt {FORBA) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit durchgeführt wird. ln  diesem Zusammenhang gilt mein besonderer Dank Jörg 
Flecker, lngrid Mairhuber und den weiteren Kolleginnen aus dem FORBA-Team. 

2 Bestehend aus Sozialisten, Grünen und Kommunisten. 
3 0ECD Employment Outlook Juni 2000 {Tabelle F). OECD-Daten zur durchschnittlichen 
Arbeitszeit {Teilzeit und Überstunden miteingerechnet) zu Frankreich gibt es nur aus 
dem Jahr 1 998, also noch vor Einführung der gesetzlichen 35-Stunden-Woche. Aber 
schon damals lag die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit unwesentlich über 1 600 
Stunden. 

4 Eurestat {1 997). 
5 DAR ES {2000). Ähnliche Hoffnungen machte sich die sozialdemokratische Regierung 
Anfang der 80er Jahre mit der Einführung der Auroux-Gesetze. 

6 Freyssinet { 1 997) 1 64f. 
7 Aznar {1 997). 
8 Benannt nach der Arbeitsministerin Martine Aubry. 
9 Lipietz {1 998) 355f. 

10 Boyer {1 997) 78f. Boyer geht sogar soweit, das französische System "state driven 
capitalism" zu nennen. 

11 Freyssinet {1 997) 1 64. 
12 Aber auch für die öffentliche Hand soll sich die Finanzierung auf lange Sicht kosten­

neutral gestalten: Die Förderungen für die AZV sollen durch E insparungen bei den Aus­
gaben für Arbeitslosigkeit kompensiert werden. 

13 Cette {1 999) 2f. 
14 Umverteilung findet, wenn überhaupt, nur zwischen den abhängig Beschäftigten statt. 

Ein Beispiel dafür ist die Beibehaltung des Niveaus des Mindestlohnes SMIC, wodurch 
die Niedrigstlohnbezieherlnnen begünstigt werden. 

15 Bosch, Lehndorff {1 998) 304f. 
16 Cette, Taddei {1 994) 1 84f. 
17 Bosch, Dawkins, Michon {1 992) 28f; Anxo, O'Reilly {1 999). 
18 Im Falle von Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten bezahlt das Ministerium 

für fünf Tage einen außerbetrieblichen Experten, der die Verhandlungspartner bei der 
Organisation der 35-Stunden-Woche unterstützt; Charpentier {2000) 6. 

1 9  Boulin, Si lvera {1 998) 7; Hamandia {1 999) 205. 
20 ln  Frankreich reicht es, wenn eine der fünf repräsentativen Gewerkschaften eine Verein­

barung unterzeichnet, um ihr Gültikgeit zu verleihen. D.h. daß in der Praxis Kol lektiwer­
träge auch dann zustande kommen, wenn sie von den Mehrheitsgewerkschaften abge­
lehnt weden. 

21 Aseknazy {2000) 7f. 
22 DARES {2000). 
23 Loi no 98-461 du 1 3  juin 1 998 d'orientation et d'incitation relative a Ia reduction du temps 

de travai l; Eironline {April 1 998, Juni 1 998 und Juli 1 998); EIRR {Juli 1 998). 
24 EIRR {Dez. 1 998). 
25 Eironline {Jan. 2000). 
26 Quelle: Loi no 2000-37 du 1 9  janvier 2000 relative a Ia reduction negociee du temps de 

travail .  EIRR {Sept. und Nov. 1 999); Eiroline {Juli, Okt. 1 999 und Jan. 2000). 
27 Die sogenannte Mickey Mouse-Bestimmung - benannt nach einer der Hauptfiguren in 

Euro-Disneyland bei Paris, wo dieses Problem erstmals aufgetaucht ist. 
28 Die sogenannte Michelin-Abänderung, benannt nach dem Reifenhersteller, der Be-

schäftigung abbauen wollte, ohne zuvor die 35-Stunden-Woche einzuführen. 
29 MES {1 999); DARES {2000). 
30 DARES {2000) 1 4f. 
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31 Durch den Vergleich wird es möglich, externe Faktoren wie allgemeines Wirtschafts­
wachstum, branchenspezifische Entwicklungen etc. miteinzubeziehen. 

32 Zu den Beschäftigten, die von einer Aubry-Vereinbarung abgedeckt sind, kommen noch 
die Betroffenen von Robien-Vereinbarungen und Schichtarbeiter, die früher schon 35 
Stunden pro Woche gearbeitet haben. 

33 DARES (2000) 1 4f. 
34 Charpentier (2000) 1 3. 
35 EIRR (Jan. 1 999). 
36 DARES (2000) 1 1 .  
37 Ebd. 
38 MES (1 999) 43. 
39 DARES (2000) 1 7. 
40 MES (1 999) 64. 
41 Was aber nicht ausschließt, daß im Einzelfall Kosten enstehen können. 
42 Charpentier (2000) 9. 
43 Dufour (1 999). 
44 DAR ES (2000) 1 5; Charpentier (2000) 1 0. 
45 MES (1 999) 1 3. 
46 Eironline (Okt. 1 998). 
47 Eironline (Sept. 1 998); EIRR (Okt. 1 998). 
48 Vereinbarung vom 1 9. Februar 1 999; Eironline (Feb. 1 999); EIRR (Mai 1 999). 
49 M ES (1 999) 31 . ln diesem Zusammenhang kann auch eine Annäherung zwischen 

CDFT und CGT festgestellt werden ; Steinhi lber (2000) 271 f; EIRR (Dez. 1 998). 
50 DARES (2000) 1 5f. 
51 Ebd. 
52 MES (1 999) 77f. 
53 Ebd. 
54 DARES (2000) 1 7. 
55 Ebd . 
56 MES (1 999) 51 . 

Abkürzungen 

AZV - Arbeitszeitverkürzung 
CFDT - Gonfaderation Francaise Democratique du Travail 
CFTC - Confederation Francaise des Travailleurs Chretiens 
CGC - Confederation Generale des Cadres 
CGT - Confederation Generale du Travail 
CNPF - Conseil National du Patronat Francais 
DARES - Diraction de I' Animation de Ia Recherche, des Etudes et des Statistiques 
FO - Force Ouvriere 
MEDEF - Mouvement des Entreprises de France 
MES - Ministere de I'Emploi et de Ia Solidarite 
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